
Orientierungssätze: 

 

 

1. Art. 16 Abs. 2 der RL 2004/38/EG ist dahin auszulegen, dass Zeiträume, in denen 

im Aufnahmemitgliedstaat eine Freiheitsstrafe von einem Drittstaatsangehörigen 

verbüßt worden ist, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während 

dieser Zeiträume das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden Mitgliedstaat er-

worben hat, nicht für die Zwecke des Erwerbs des Daueraufenthaltsrechts im Sin-

ne dieser Bestimmung durch den Drittstaatsangehörigen berücksichtigt werden 

können. 

 
2. Art. 16 Abs. 2 und 3 der RL 2004/38/EG ist dahin auszulegen, dass die Kontinuität 

des Aufenthalts durch Zeiträume unterbrochen wird, in denen im Aufnahmemit-

gliedstaat eine Freiheitsstrafe von einem Drittstaatsangehörigen verbüßt worden 

ist, der Familienangehöriger eines Unionsbürgers ist, der während dieser Zeiträu-

me das Daueraufenthaltsrecht in dem betreffenden Mitgliedstaat erworben hat. 

 

 

Hinweis:  

Der EuGH betont ausdrücklich, dass dem Erwerb des Daueraufenthaltsrechts eine 

Verpflichtung zur Integration zugrunde liegt, wobei die Integration nicht nur auf terri-

torialen und zeitlichen Faktoren beruht, sondern auch auf qualitativen Elementen im 

Zusammenhang mit dem Grad der Integration im Aufnahmemitgliedstaat.  

 
Die Verhängung einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung durch ein nationales Gericht 

ist dazu angetan, deutlich zu machen, dass der Betroffene die von der Gesellschaft 

des Aufnahmemitgliedstaats in dessen Strafrecht zum Ausdruck gebrachten Werte 

nicht beachtete. 

 

 














